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VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU  27.08.2021 
für die Stadt Nassau 
AZ: 3 / 611 / 17  
17 DS 16/ 0259 
Sachbearbeiter: Herr Heinz 
 
 

 
VORLAGE 

 
Gremium Status Datum 

Bau-, Planungs- und 
Liegenschaftsausschuss der Stadt 
Nassau 

öffentlich 07.09.2021 

Haupt- und Finanzausschuss der 
Stadt Nassau 

öffentlich 21.09.2021 

 
 

 
Bauantrag für ein Vorhaben in der Obernhofer Str. 6, Nutzungsänderung zu 
Wohnzwecken 
Antrag auf Abweichung von Bebauungsplanfestsetzungen 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem von Seiten der Stadt Nassau die Abweichungsanträge zum Bebauungsplan 
„Innenstadtsanierung, Gerhard-Hauptmann-Str.“ zur Überschreitung der Grund- und 
Geschoßflächenzahl und zur Anordnung der Fensteröffnungen auf der rückwärtigen 
Gebäudefassade für die geplante Nutzungsänderung in der Obernhofer Str. 6 von 
Werkstatt in Wohnungen abgelehnt wurden, wurde vom Antragsteller nun 
entsprechend überarbeitete Antragsunterlagen nachgereicht. 
 
Um die Überschreitung der zulässigen Grund- und Geschoßflächenzahl zu 
minimieren, wurden vom Antragsteller die ursprünglich vorgesehenen Balkone aus 
dem Antrag herausgenommen. Beibehalten wurde die außenliegende Treppenanlage 
als Zugang zu den Wohnungen im Obergeschoß. Die außenliegende Treppenanlage 
ist zudem als Rettungsweg im Brandfall erforderlich. Durch die außenliegende 
Treppenanlage erhöht sich die Grundfläche des Gebäudes um 25,4 qm wodurch es 
zu einer geringfügigen Überschreitung der zulässigen Grundflächen- und 
Geschossflächenzahl kommt. Durch die außenliegende Treppenanlage wird keine 
zusätzliche Grundfläche versiegelt, weiterhin liegt die Treppenanlage im Innenhof und 
ist von der Straße nicht einsehbar, sodass davon auszugehen ist, dass es zu keiner 
Beeinträchtigung des Ortsbildes kommt. 
 
Im geltenden Bebauungsplan ist eine axiale Anordnung der Fensteröffnungen als 
bauordnungsrechtliche Festsetzung enthalten. Da allerdings im Bestandsgebäude die 
Fenster nicht axial angeordnet sind, ergab sich unter Nutzung der vorhandenen 
Fensteröffnungen für den Umbau eine Abweichung zur B-Plan Festsetzung. 
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Nachdem dem zugehörigen Abweichungsantrag nicht zugestimmt wurde, wurden nun 
vom Planer die neuen Fensteröffnungen möglichst axial im Bezug zu den vorhandenen 
Fenstern des Erdgeschosses neu angeordnet. Aufgrund der Raumaufteilung ist dies 
im Obergeschoss jedoch nicht vollständig umzusetzen. Als Anlage ist die geänderte 
Südansicht (Gartenseite) mit Darstellung der neuen Fensteröffnungen beigefügt. Im 
Vergleich zum Bestand entspricht die neue Fassadengestaltung eher den Vorgaben 
des Bebauungsplanes. 
 
In der letzten Sitzung wurde die vorgesehene Anzahl von 5 Stellplätzen auf dem 
gegenüberliegenden Grundstück in der Hohe-Lay-Straße kritisch gesehen. Alternativ 
hierzu ist auch die Ausweisung von 4 Stellplätzen auf diesem Grundstück sowie eines 
weiteren Stellplatzes im Innenhof möglich. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Da die Grund- und Geschoßflächenzahl durch die außenliegende Treppenanlage nur 
geringfügig überschritten wird, stellt die Stadt Nassau das Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB zum vorliegenden Abweichungsantrag her. 
 
Der geänderten Anordnung der Fensteröffnungen auf der gartenseitigen 
Gebäudefassade wird aus gestalterischer Sicht zugestimmt. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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